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Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2021 der Noratis AG, Eschborn 

 

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  

(nach § 122 Abs. 2 AktG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG, i.V.m. § 1 Gesetz über 

Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungsei-

gentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie– verlängert 

durch die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie vom 20. Oktober 2020 und geändert durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren 

Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter 

Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins und Stiftungsrecht sowie im 

Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (COVMG) ) 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 

Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz ("AktG") sowie § 1 Abs. 1 bis Abs. 3 COVMG, 

insbesondere zu den Fristen für die Ausübung dieser Rechte. Die nachfolgenden Angaben dienen 

einer weitergehenden Erläuterung dieser Aktionärsrechte.  

1. ERGÄNZUNGSVERLANGEN ZUR TAGESORDNUNG (§ 122 ABS. 2 AKTG) 

Die Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies sind 

240.902 Stückaktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 

500.000 Stückaktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegen-

stand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss 

der Gesellschaft schriftlich bis zum Ablauf des 22. Mai 2021 (24:00 Uhr) zugegangen sein. 

Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an: 

Noratis AG 

Der Vorstand 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-

dung des Vorstands über den Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der Ak-

tienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs des Verlangens ist nicht mitzurech-

nen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen 

zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 

bis 193 BGB sind nicht entsprechend anzuwenden. 
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Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 

des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Inter-

netseite der Noratis AG unter www.noratis.de im Bereich "Investor Relations" unter der 

Rubrik "Hauptversammlung" bekannt gemacht und den Aktionären nach § 125 Abs. 1 Satz 

3 AktG mitgeteilt. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des AktG lauten wie folgt: 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Sat-

zung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere 

Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller 

haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 

Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-

stands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Ge-

genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Ge-

genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im 

Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesell-

schaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht 

mitzurechnen. 

§ 121 AktG (Auszug): 

(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der 

Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonn-

abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 

kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht ent-

sprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung eine an-

dere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 AktG 

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während 

eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein 

Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird 

dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als 

Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Be-

standsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes 

über Bausparkassen erworben hat. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des COVMG lauten wie folgt: 

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Ge-

sellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(3) Abweichend von § 123 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 5 des Aktiengesetzes kann 

der Vorstand entscheiden, die Hauptversammlung spätestens am 21. Tag vor dem Tag der 

Versammlung einzuberufen. Abweichend von § 123 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes hat 

sich der Nachweis des Anteilsbesitzes bei börsennotierten Gesellschaften auf den Beginn 

des zwölften Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss bei Inhaberaktien der Ge-

sellschaft an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse bis spätestens am vierten 
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Tag vor der Hauptversammlung zugehen, soweit der Vorstand in der Einberufung der Haupt-

versammlung keine kürzere Frist für den Zugang des Nachweises bei der Gesellschaft vor-

sieht; abweichende Satzungsbestimmungen sind unbeachtlich. Im Fall der Einberufung mit 

verkürzter Frist nach Satz 1 hat die Mitteilung nach § 125 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengeset-

zes spätestens zwölf Tage vor der Versammlung und die Mitteilung nach § 125 Absatz 2 des 

Aktiengesetzes hat an die zu Beginn des zwölften Tages vor der Hauptversammlung im 

Aktienregister Eingetragenen zu erfolgen. Abweichend von § 122 Absatz 2 des Aktiengeset-

zes müssen Ergänzungsverlangen im vorgenannten Fall mindestens 14 Tage vor der Ver-

sammlung der Gesellschaft zugehen. 

2. GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN (§ 126 ABS. 1 UND 

§ 127 AKTG) 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvor-

schläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder des Abschlussprüfers übersenden. Ge-

genanträge und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung gemäß den §§ 126, 127 

AktG über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen, müssen bis 

zum 1. Juni 2021, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen: 

Noratis AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München  

oder unter der E-Mail-Adresse antraege@linkmarketservices.de 

Nur unter der vorgenannten Adresse rechtzeitig eingegangene Gegenanträge und Wahlvor-

schläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs sowie einer etwaig zugänglich zu 

machenden Begründung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.noratis.de im 

Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Hauptversammlung" unverzüglich zugänglich 

gemacht, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß den §§ 126, 127 AktG hierfür 

auch im Übrigen erfüllt sind. Unter der vorgenannten Internetadresse werden auch etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht.  

Während der virtuellen Hauptversammlung können Aktionäre nach der Konzeption des 

COVMG keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge stellen. Ein nach den §§ 126, 127 AktG 

zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahlvorschlag wird im Rahmen der virtuellen 

Hauptversammlung als gestellt berücksichtigt, wenn der antragstellende Aktionär ord-

nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des AktG, die auch bestim-

men, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen von Gegenanträgen 

und Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Ak-

tionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse 

übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Ge-

sellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfol-

gen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 
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(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-

den,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde,  

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-

rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,  

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits 

zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht wor-

den ist,  

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 

letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesell-

schaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung 

weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,  

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teil-

nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder  

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 

von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 

als 5.000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenan-

träge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-

schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. 

Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der 

Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 enthält. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des COVID-19-Gesetzes lau-

ten wie folgt: 

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesellschaften 

(SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, so-

fern 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Brief-

wahl 

oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einge-

räumt wird, 
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4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung 

von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erschei-

nens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Be-

schluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwor-

tet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im 

Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Anträge oder Wahlvorschläge von 

Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, 

gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvor-

schlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung an-

gemeldet ist. 

3. Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVMG 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte haben das Recht, im 

Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 

COVMG). Der Vorstand kann zudem festlegen, dass Fragen spätestens einen Tag vor der 

Hauptversammlung einzureichen sind. Hiervon hat der Vorstand der Noratis AG mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht. Wie der Vorstand Fragen beantwortet, entschei-

det er gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 COVMG nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen.  

Etwaige Fragen sind bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 

Ablauf des 14. Juni 2021 (24:00 Uhr), über das unter der Internetadresse www.noratis.de 

im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Hauptversammlung" zugängliche HV-Por-

tal der Gesellschaft einzureichen. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Frage einrei-

chen“ vorgesehen. Eine Einreichung von Fragen auf einem anderen Übermittlungsweg ist 

nicht möglich.  

Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist können eingereichte Fragen nicht berücksich-

tigt werden. Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung 

grundsätzlich namentlich zu nennen. 

Die diesen Rechten der Aktionäre zugrunde liegenden Regelungen des COVMG lauten wie 

folgt: 

§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Ge-

sellschaften (SE); Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (Auszug) 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, so-

fern 

1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Brief-

wahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einge-

räumt wird, 

4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung 

von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Er-

scheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen 

Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; 

er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

http://www.noratis.de/

